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Öffentliche Bekanntmachung 

 
gemäß § 45 Abs.1 i.V.m. § 45 Abs.6 Straßen- und Wegegesetz  Mecklenburg Vorpommern 

 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern vertreten durch das Straßenbauamt Stralsund, Greifswalder Chaussee 63 b 18439 
gibt bekannt, dass für die Straßenbaumaßnahme 
 

L 29, Radverkehrsanlage Mukran nach Lancken B 96 
 

auf ein formelles Planfeststellungsverfahren im Sinne des § 45 Abs. 1 StrWG-MV gemäß  
§ 45 Abs. 6 StrWG verzichtet wird. 
 
Bei der durchzuführenden Maßnahme handelt es sich um eine Veränderung des Straßenzuges von unwesentlicher 
Bedeutung im Sinne des § 45 Abs.6 StrWG-MV, da  
a.  öffentliche Beziehungen nicht zu regeln sind, 
b.  die erforderlichen öffentliche- rechtlichen Bewilligungen, Erlaubnisse, Genehmigungen,   
     Verleihungen und Zustimmungen vorliegen, 
c.  eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Die Bauunterlagen können in der Zeit vom 10.10.2006 bis 24.10.2006 im Straßenbauamt Stralsund, Greifswalder 
Chaussee 63 b, 18439 Stralsund während der Dienststunden  
  Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 12.30 Uhr – 15.30 Uhr,  
  Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 12.30 Uhr – 14.00 Uhr 
  sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0 38 31/2 74 - 0 
und in der  
 
Stadt Sassnitz, Waldmeisterstasse 6, 18546 Stadt Sassnitz (Raum 205) 
  Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr  
  Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr 
  Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
eingesehen werden. 
 
gez. 
Ralf Sendrowski 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Straßenbauamt Stralsund, 
Greifswalder Chaussee 63b, 18439 Stralsund, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden.  

 
v  v  v 
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Jahresabschluss 2005 
Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz 

gemeinnützige GmbH 
 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2005 der Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz gemeinnützige GmbH 
ist erfolgt. 
 
Der Jahresabschlussbericht und der Lagebericht 2005 werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung an 14 Tage in den Geschäftsräumen der Nationalpark-Zentrum Königsstuhl  Sassnitz 
gemeinnützige GmbH, Stubbenkammer 2 in 18546 Sassnitz öffentlich ausgelegt. 
 
Der Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2005 wurde vom Abschlussprüfer erteilt: 
 
„Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung dar.“ 
 
Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der Nationalpark-Zentrum Königsstuhl Sassnitz gemeinnützige 
GmbH wurden Entlastung erteilt. 
 
 
gez. U Steiner  
Geschäftsführer  

 
v  v  v 

 
 

Amtliche Bekanntmachung über die Durchführung einer Fischereischeinprüfung 
 

Zum Erwerb des Fischereischeines findet in der Stadt Sassnitz am 22. November 2006 um 17.00 Uhr im 
„Ostsee-Gymnasium“, Schulstraße 5, die Fischereischeinprüfung statt. 
 
Anmeldungen zur Teilnahme an dieser Prüfung sind bis zum 15. November 2006 bei der Stadt Sassnitz, Ein-
wohnermeldestelle, Hauptstr. 33, 18546 Sassnitz, schriftlich einzureichen. 
 
Die Prüfungsgebühr beträgt je Teilnehmer 25,00 Euro. 
 
Anfragen zur Prüfung zum Erwerb des Fischereischeines können in der Einwohnermeldestelle Sassnitz, 
Hauptstraße 33, (tel. unter 03 83 92 – 6 83 33) gestellt werden. Dort sind auch entsprechende 
Anmeldeformulare erhältlich. 
 
 
 
 
 
gez. D. Holtz 
Bürgermeister 
 

v  v  v 
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